
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Haushaltsplan 2024 ff. im Produkt 1.28102 „Pflege von Kunst und Kultur“ 

vorgesehenen Mittel zur Förderung der freien Kulturarbeit werden im Jahr 2024 auf 1,6 

Mio. Euro und ab Jahr 2025 auf mindestens fünf Prozent des Kulturetats der Stadt Halle 

(Saale) erhöht.  

2. Als Bemessungsgrundlage wird dem Kulturausschuss im Februar 2024 eine Darstellung 

vorgelegt, welche Ausgaben dem Gesamtkulturetat der Stadt Halle (Saale) zuzurechnen 

sind. 

3. Vom Budget der freien Kulturarbeit stehen zukünftig 50 Prozent der Mittel für den 

Bereich Darstellende Künste sowie 50 Prozent für die Bereiche Musik, Literatur, Bildende 

Kunst, Kulturveranstaltungen und weitere Initiativen zur Verfügung. 

4. Ab 2025 werden in der Kulturförderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) Mindeststandards zur 

Vergütung auf Grundlage der vom Bundesverband der Darstellenden Künste (BFDK) 

und weiteren Berufsverbänden empfohlenen Honoraruntergrenzen verankert. Die 

überarbeitete Richtlinie wird dem Stadtrat im März 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. 


